
 

 Bekanntmachung der Stadt Straelen 
 

 

Satzung 
vom 13. März 2024 

zur 14. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Straelen 
vom 8. November 1999 

 
Aufgrund § 7 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. 
S. 490), hat der Rat der Stadt Straelen am 12.März 2024 mit der Mehrheit der gesetzlichen 
Anzahl der Mitglieder des Rates die nachstehende 14. Änderung der Hauptsatzung be-
schlossen. 
 

Artikel I 
 

§ 10 Abs. 3 der Hauptsatzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der 
ihnen durch die Mandatsausübung entsteht, soweit sie während der Arbeitszeit erfor-
derlich ist. Der Anspruch besteht auch für maximal 8 Arbeitstage je Wahlperiode im 
Falle der Teilnahme an kommunalpolitischen Bildungsveranstaltungen, die der Man-
datsausübung förderlich sind. Der Verdienstausfall wird für jede Stunde der versäum-
ten Arbeitszeit berechnet, wobei die letzte angefangene Stunde voll zu rechnen ist. 
Der Anspruch wird wie folgt abgegolten: 
 
a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz, es sei denn, 
dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der Regelstundensatz 
richtet sich nach § 6 Abs. 1 der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder 
kommunaler Vertretungen und deren Ausschüsse im Land Nordrhein-Westfalen 
(EntschVO NRW). 
 
b) Unselbständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz übersteigende Ver- 
dienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z.B. durch Vorlage einer Bescheini- 
gung des Arbeitgebers, ersetzt. 
 
c) Selbstständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je Stunde erhal-
ten,sofern sie einen den Regelsatz übersteigenden Verdienstausfall glaubhaft ma-
chen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch eine schriftliche Erklärung über die Höhe 
des Einkommens, in der die Richtigkeit der gemachten Angaben versichert wird. 
 
d) Personen, die nicht oder weniger als 20 Stunden pro Woche erwerbstätig sind, je-
doch einen Haushalt von mindestens zwei Personen, wovon eine Person ein pflege- 
oder betreuungsbedürftiger Angehöriger ist, oder einen Haushalt von mindestens drei 
Personen führen, erhalten anstelle des Verdienstausfalls eine Entschädigung in Form 
eines Stundenpauschalsatzes gemäß § 6 Abs. 5 EntschVO NRW. Aufwendungen für 
die entgeltliche Betreuung von pflege- oder betreuungsbedürftigen Angehörigen wäh-
rend der Ausübung des Mandats werden auf Antrag erstattet. 
 
e) In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den in § 6 Abs. 1 der Verordnung 
über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse 
festgesetzten Höchstbetrag überschreiten. 

 
 
 
 



In § 10 der Hauptsatzung wird folgender Absatz 4 neu eingefügt. 
 

Stellvertretende Bürgermeister nach § 67 Abs. 1 und Fraktionsvorsitzende - bei Frak-
tionen mit mindestens 8 Mitgliedern auch ein stellvertretender Vorsitzender, mit min-
destens 16 Mitgliedern auch 2 stellvertretende Vorsitzende und mit mindestens 24 
Mitgliedern auch 3 stellvertretende Vorsitzende - erhalten neben den Entschädigun-
gen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 zustehen, eine Aufwandsentschädigung nach 
§ 46 GO NRW i. V. m. der EntschVO NRW. 
 

§ 10 Abs. 4 der Hauptsatzung wird Abs. 5 und wie folgt neu gefasst: 
 
Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates anstelle einer zusätzli- 
chen Aufwandsentschädigung nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 5 Abs. 5 
Satz 1 EntschVO NRW ein Sitzungsgeld nach § 46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 i. V. m. § 5 Abs. 5 
Satz 2 EntschVO NRW erhalten, wird für sämtliche Ausschüsse des Rates der Stadt Strae-
len Gebrauch gemacht. 
 
In § 10 der Hauptsatzung wird folgender Absatz 6 neu eingefügt: 
 
Gremienmitglieder im Sinne des § 113 Abs. 1 GO NRW haben Anspruch auf Erstattung von 
Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, die dem Erwerb der erforderlichen Sachkunde oder der 
Wahrnehmung ihrer Gremienaufgaben dienlich sind. Dies gilt nur, wenn die Stadt der Kos- 
tenübernahme vorab zustimmt. 
 
 

Artikel II 
 

Der Hauptsatzung wird folgender § 4a neu hinzugefügt: 
 

§ 4a 
Bildaufnahmen / Film- und Tonaufnahmen in Sitzungen des Rates 

 
(1)  In öffentlichen Sitzungen sind Bildaufnahmen zulässig, wenn sie die Ordnung der 

Sitzung nicht gefährden. Dieses Recht umfasst nicht die Anfertigung von Bildaufnah- 
men von Zuhörern oder Verwaltungsbediensteten mit Ausnahme des Bürgermeisters 
und des allgemeinen Vertreters (§ 69 GO NRW). 

(2)  Eine Gefährdung der Ordnung der Sitzung liegt insbesondere vor, wenn 
- durch die Anfertigung von Bildaufnahmen Ratsmitglieder, Zuhörer oder Verwal- 
tungsbedienstete nicht nur unwesentlich gestört werden (z.B. Geräusche, Blitz- 
lichteinsatz), 
- durch die Anfertigung von Bildaufnahmen die Würde des Plenums bei besonderen 
Anlässen beeinträchtigt wird (z.B. bei Gedenkminuten) oder 
- durch die Anfertigung von Bildaufnahmen die Persönlichkeitsrechte der abgebilde- 
ten Personen in erheblicher Weise betroffen werden (z.B. verdeckte Bildaufnahmen, 
Bildaufnahmen in besonders emotionalisierten Situationen). 
(3) Film- und Tonaufnahmen von Ratssitzungen oder Teilen von Ratssitzungen durch 
Vertretungen des Rundfunks können durch den Bürgermeister im Einzelfall zugelas- 
sen werden, wenn ein besonderes öffentliches Interesse hierfür besteht. Im Zweifel 
entscheidet der Rat mit der Mehrheit seiner Stimmen. 

(4)  Die Regelungen finden auf Sitzungen der Ausschüsse entsprechende Anwendung. 
 
 

Artikel III 
 

Der Hauptsatzung werden folgende § 4b und § 4c neu hinzugefügt: 
 

§ 4b 
Digitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderen Ausnahmefällen 

 



(1)  In besonderen Ausnahmefällen wie Katastrophen, einer epidemischen Lage oder an- 
deren außergewöhnlichen Notsituationen kann die Durchführung von Sitzungen des 
Rates und der Ausschüsse in digitaler Form erfolgen (digitale Sitzung), sofern die 
dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind (§ 47a Abs. 1 GO NRW). 

(2)  Der Rat stellt das Vorliegen eines Ausnahmefalles nach § 47a Abs. 1 GO NRW mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder fest und entscheidet zugleich dar- 
über, ob infolgedessen digitale oder hybride Sitzungen durchgeführt werden. In dem 
Beschluss ist festzulegen, für welchen Zeitraum Sitzungen in digitaler oder hybrider 
Form durchgeführt werden (längstens für einen Zeitraum von zwei Monaten) und ob 
die Durchführung in digitaler oder hybrider Form für den Rat und die Ausschüsse 
gelten soll. Die Beschlussfassung kann in einer Sitzung des Rates, durch Stimmab- 
gabe im Umlaufverfahren oder in geeigneter elektronischer Form, die die Textform 
wahrt, erfolgen. Die Beschlussfassung soll so rechtzeitig erfolgen, dass die Frist des 
§ 47 Abs. 2 GO NRW gewahrt werden kann. Die Verlängerung ist bei einem weiteren 
Andauern des besonderen Ausnahmefalles möglich. Für den Beschluss über eine 
Verlängerung gelten die vorgenannten Sätze entsprechend. 

(3)  Die Aufhebung eines Beschlusses nach Absatz 2 ist im Rat mit der Mehrheit der 
Stimmen der Mitglieder des Rates zulässig. 

 
§ 4c 

Hybride Durchführung von Ausschusssitzungen 
 

(1)  Ausschüsse des Rates dürfen auch außerhalb der besonderen Ausnahmefälle nach 
§ 47a GO NRW hybride Sitzungen durchführen. Dies gilt nicht für die Pflichtaus- 
schüsse nach § 59 GO NRW sowie nicht für den Wahlausschuss sowie den Wahlprü- 
fungsausschuss. 

(2)  Den jeweiligen Ausschüssen bleibt die Entscheidung über eine Durchführung hybri- 
der Sitzungen vorbehalten. Der Beschluss darüber, ob eine Sitzung des Ausschusses 
als hybride Sitzung durchgeführt werden soll, ist mit einfacher Mehrheit zu fassen. 
Die Beschlussfassung soll so rechtzeitig erfolgen, dass die Frist des § 47 Abs. 2 GO 
NRW gewahrt werden kann. Der Beschluss kann frühestens mit Wirkung für die je- 
weils nächste Ausschusssitzung erfolgen. Jeder Ausschuss im Sinne des Absatzes 1 
soll (alternativ: kann) einen Vorratsbeschluss darüber treffen, ob die weiteren Sitzun- 
gen des Ausschusses in der jeweiligen Wahlperiode als hybride Sitzungen durchge- 
führt werden. Der Ausschuss kann einen nach Satz 5 getroffenen Vorratsbeschluss 
mit einfacher Mehrheit für einzelne Ausschusssitzungen oder insgesamt mit Wirkung 
frühestens für die nächste Ausschusssitzung wieder aufheben. 

 
 

Artikel IV 
 

Artikel III tritt zum 01.11.2025 in Kraft.  
 
Im Übrigen tritt die Satzung zur 14. Änderung der Hauptsatzung mit Ablauf des Tages der 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Vorstehende Satzung zur 14. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Straelen vom 08. No-

vember 1999 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 

Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn, 

 



a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren       

     wurde nicht durchgeführt,  

 

b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Straelen, 13. März 2024 
 
 
Bernd Kuse 
Bürgermeister   
 

   

 


